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Zehnte Satzung zur Änderung der Satzung der  
Albert-Ludwigs-Universität zum Umgang mit den  
Auswirkungen der Corona-Pandemie im Bereich  

Studium und Lehre (Corona-Satzung) 

 

Aufgrund von § 32 Absatz 3 Satz 1 und § 31 Absatz 1 in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 2 Nr. 9 sowie 
§ 8 Absatz 5, § 58 Absatz 4, § 59 Absatz 1 Satz 1 und 2, § 60 Absatz 3 Nr. 1 und § 63 Absatz 2 in Ver-
bindung mit § 19 Absatz 1 Satz 2 Nr. 10 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg 
(Landeshochschulgesetz – LHG) vom 1. Januar 2005 (GBI. S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 7. Februar 2023 (GBl. S. 26), und § 6 Absatz 2 Satz 12 des Gesetzes über die Zulassung 
zum Hochschulstudium in Baden-Württemberg (Hochschulzulassungsgesetz – HZG) in der Fassung vom 
15. September 2005 (GBl. S. 629), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2020 (GBl. S. 1204), hat der Senat der Albert-Ludwigs-Universität in seiner Sitzung am 29. März 2023 die 
nachstehende Änderung der Satzung der Albert-Ludwigs-Universität zum Umgang mit den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie im Bereich Studium und Lehre (Corona-Satzung) vom 17. April 2020 (Amtliche 
Bekanntmachungen Jg. 51, Nr. 31, S. 140–154), zuletzt geändert am 2. Mai 2022 (Amtliche Bekanntma-
chungen Jg. 53, Nr. 19, S. 83–86), beschlossen. 

 

Die Rektorin hat ihre Zustimmung am 31. März 2023 erteilt. 

 

 

Artikel 1 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 4a wird wie folgt gefasst: 

„§ 4a (weggefallen)“. 

b) Die Angabe zu § 4c wird wie folgt gefasst: 

„§ 4c (weggefallen)“. 

c) Die Angabe zu § 5 wird wie folgt gefasst: 

„§ 5 (weggefallen)“. 

d) Die Angaben zu §§ 13 bis 17 werden wie folgt gefasst: 

„§ 13 (weggefallen) 
§ 14 (weggefallen) 
§ 15 (weggefallen) 
§ 16 (weggefallen) 
§ 17 (weggefallen)“. 

e) Die Angaben zu §§ 19, 20, 21, 21a, 21b und 22 werden wie folgt gefasst: 

„§ 19 (weggefallen) 
§ 20 (weggefallen) 
§ 21 (weggefallen) 
§ 21a (weggefallen) 
§ 21b (weggefallen) 
§ 22 (weggefallen)“. 
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f) Die Angabe zu § 23a wird wie folgt gefasst: 

„§ 23a (weggefallen)“. 

g) Die Angabe zu § 30 wird wie folgt gefasst: 

„§ 30 (weggefallen)“. 

h) Die Angaben zu §§ 35 bis 37 werden wie folgt gefasst: 

„§ 35 (weggefallen) 
§ 36 (weggefallen) 
§ 37 (weggefallen)“. 

i) Die Angabe zu § 40 wird wie folgt gefasst: 

„§ 40 (weggefallen)“. 

j) Die Angaben zu §§ 43 und 44 werden wie folgt gefasst: 

„§ 43 (weggefallen) 
§ 44 (weggefallen)“. 

k) Die Angabe zu § 47 wird wie folgt gefasst: 

„§ 47 (weggefallen)“. 

 

2. § 3b wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Nr. 3 werden die Wörter „sowie Absatz 7 Satz 2“ gestrichen. 

b) Absatz 7 wird aufgehoben. 

 

3. § 3c wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „und Absatz 7 Satz 2“ gestrichen. 

b) Absatz 4 wird aufgehoben. 

 

4. § 4a wird aufgehoben. 

 

5. § 4b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Der zuständige Prüfungsausschuss kann einen Termin festlegen, bis zu dem sich die Studie-
renden auch nach Ablauf der Anmeldefrist von einer Prüfung, für die sie sich angemeldet haben und 
bei der es sich nicht um eine Wiederholungsprüfung handelt, wieder abmelden können. Die Anmel-
dung und eine eventuell bereits erteilte Zulassung gelten in diesem Fall als nicht erfolgt.“ 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und wie folgt geändert: 

Satz 4 wird aufgehoben. 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt geändert: 

Die Angabe „bis 3“ wird durch die Angabe „und 2“ ersetzt. 

 

6. § 4c wird aufgehoben. 

 

7. § 5 wird aufgehoben. 
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8. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 5 Nummer 3 werden die Wörter „sowie Absatz 10 Satz 2“ gestrichen. 

b) Absatz 10 wird aufgehoben. 

 

9. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „und Absatz 10 Satz 2“ gestrichen. 

b) Absatz 4 wird aufgehoben. 

 

10. Die §§ 13 bis 17 werden aufgehoben. 

 

11. In § 18 werden die Wörter „4a bis 4d und 5“ durch die Angabe „4b und 4d“ ersetzt. 

 

12. Die §§ 19, 20, 21, 21a, 21b und 22 werden aufgehoben. 

 

13. § 23a wird aufgehoben. 

 

14. § 30 wird aufgehoben. 

 

15. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden das Semikolon und die Wörter „dies gilt nicht für die Bewerbung für den 
Studiengang Bachelor of Science Regio Chimica und für die Bewerbung für ein höheres Fachseme-
ster in einem Masterstudiengang“ gestrichen. 

b) In Absatz 6 Satz 6 wird das Wort „(HZVO)“ gestrichen. 

c) In Absatz 8 Satz 2 werden die Wörter „Bescheide für den Studiengang Bachelor of Science Regio 
Chimica, Bescheide für höhere Fachsemester in Masterstudiengängen und“ gestrichen. 

d) Absatz 10 wird aufgehoben. 

 

16. Die §§ 35 bis 37 werden aufgehoben. 

 

17. § 40 wird aufgehoben. 

 

18. Die §§ 43 und 44 werden aufgehoben. 

 

19. § 47 wird aufgehoben. 

 

20. In § 48 wird die Angabe „bis 47“ durch ein Komma und die Angabe „45 und 46“ ersetzt. 

 

21. In § 50 wird die Angabe „2023“ durch die Angabe „2024“ ersetzt. 
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Artikel 2 Inkrafttreten 

Artikel 1 Nummer 21 tritt am 31. März 2023 in Kraft. Im Übrigen tritt diese Änderungssatzung am 1. April 
2023 in Kraft. 

 

Freiburg, den 31. März 2023 

 

Prof. Dr. Kerstin Krieglstein 
Rektorin 

 


